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Gestützt auf § 131 des Stimmrechtsgesetzes und Artikel 6 der Gemeindeordnung der Stadt Luzern verlangen 
die unterzeichneten Stimmberechtigten der Stadt Luzern in Form des ausgearbeiteten Entwurfs folgende Än-
derung der Gemeindeordnung:  
 
Art. 3a (neu) 

Die Stadt Luzern führt einen Spezialfonds für Investitionen in Infrastrukturprojekte für die Eisenbahn. 

Dieser wird von der Stadt Luzern jährlich mit 7 Mio. Franken gespiesen. 

 
Auf dieser Liste können nur Stimmberechtigte der Stadt Luzern unterschreiben. Wer das Begehren unterstützt, muss es hand-
schriftlich unterzeichnen. Wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung fälscht (Art. 282 des Strafgesetzbuches) oder wer bei der 
Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt (Art. 281 des Strafgesetzbuches), macht sich strafbar. 
 

Nr. Name Vorname 
Geburts- 

datum 

Adresse 

(Strasse + Hausnummer) 
Unterschrift 

Kontrolle 

(leer 

lassen) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

 

Bestätigung der Stimmberechtigung (wird von der Stadtverwaltung ausgefüllt) 
Diese Unterschriftenliste enthält  ______ (in Worten:     ) gültige Unterschriften von Stimmberechtigten der Stadt Luzern. 
 
Luzern, ______________________________________________________  Der/Die Stimmregisterführer/in: ____________________________________________________  

 
Das Initiativkomitee kann mit einfacher Mehrheit die Volksinitiative zurückziehen und besteht aus: 
 

Marco Müller, Voltastr. 30, 6005 Luzern; Andreas Schönbächler, Vonmattstr. 24, 6003 Luzern; Christa Stocker Oder-
matt, Berglistr. 21, 6005 Luzern; Korintha Bärtsch; Josef Bodlak; Ali Celik; Agatha Fausch Wespe; Philipp Federer; 

Raphael Fischer; Alain Greter; Christian Hochstrasser; Daniel Hostettler; Katharina Hubacher; Hans-Peter Hug; 

Samuel Kneubühler; Edith Lanfranconi-Laube; Rita Meyer-Facius; Laurin Murer; Stefan Roth; Manuel Späni; 

Stefanie Wyss  

 
Ablauf der Sammlungsfrist: 4. Februar 2009 

 

> Bitte so schnell wie möglich (spätestens bis 30. Januar 2009), auch teilweise ausgefüllt, zurücksenden an: 
Grüne Stadt Luzern, Neustadtstr. 34, Postfach 4035, 6000 Luzern 4. Herzlichen Dank. 
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Problem: 

Durch die stark wachsende Mobilität hat die heutige Infra-
struktur der Eisenbahn beim Bahnhof Luzern bald ihre Grenze 
erreicht. 
 

Lösung:  
 

Vier Argumente für einen Tiefbahnhof 

Luzern: 

 
> Nur mit einer leistungsfähigen Bahninfra-

struktur können die aktuellen Verkehrs-
probleme der Stadt Luzern gelöst und die 
Strassen entlastet werden. 

 
> Für den Ausbau der S-Bahn (dichterer 

Takt, zusätzliche Haltestellen, durchgehen-
de Linienführung) ist die Erweiterung der 
Eisenbahn-Infrastruktur am Bahnhof Lu-
zern nötig. 

 
> Die Stadt übernimmt mit der Schaffung 

des Spezialfonds eine aktive Rolle zur Lö-
sung der Verkehrsprobleme. 

 
> Die Finanzierung (7 Mio Fr. / Jahr) ent-

spricht zirka 1% des Jahresbudgets der 
Stadt. Dies ist ein kleiner Aufwand, länger-
fristig aber eine grosse Investition. 

 
 

 

Bitte falten (nicht abtrennen)! Bitte falten (nicht abtrennen)! 

Grüne Stadt Luzern 

Neustadtstr. 34 

Postfach 4035 

6000 Luzern 4 

Initiative zur Finanzierung 

des Tiefbahnhofs Luzern 

 
Unterschreiben Sie bitte die Initiative und werfen 
Sie die Karte gefaltet in den nächsten Briefkasten. 
 
Weitere Unterschriftenbögen können unter 
www.gruene-luzern.ch herunter geladen werden. 
 
Gedruckte Exemplare können Sie beim Sekretari-
at der Grünen Luzern bestellen unter 
sekretariat@gruene-luzern.ch oder Telefon 
041 360 79 66. 
 
PC-Konto: 60-745116-2 (Grüne Luzern, 
Städtischer Vorstand, 6003 Luzern). 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 


